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Stuttgarter Anwaltschaft gegen GEZ-Gebühr für internetfähige PCs 
 
Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich Ende 2004 mit dem 8. 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag darauf geeinigt, dass ab 1. Januar 2007 für den PC mit Internet-

Anschluss die volle Rundfunkgebühr an die GEZ bezahlt werden muss. Rechtsanwälte müssen dann 

– wie alle anderen Freiberufler – für den Betrieb ihres Arbeitsgeräts PC jährlich 204,00 Euro an die 

GEZ überweisen. Der Vorsitzende des AnwaltVereins Stuttgart e.V., Ekkehard Kiesswetter, fordert die 

Politik auf, die Gebühr zu verhindern, da diese in krassem Gegensatz zu den allgemeinen politischen 

Erklärungen nach Bürokratieabbau und Wirtschaftsförderung stehe. 

 

„Mit dem Kauf eines Radios oder Fernsehers kann der Nutzer selbst bestimmen, ob er zum 

gebührenpflichtigen Kreis zählt. Der Nutzer eines internetfähigen und geschäftlich genutzten PCs 

hingegen soll allein wegen der potentiellen Rundfunk- und TV-Nutzung seines Geräts zur Kasse 

gebeten werden.“, kritisiert Kiesswetter. „Diesem unsinnigen Vorhaben muss ein Ende bereitet 

werden!“ Auch den sich abzeichnenden Kompromiss, wonach internetfähige PC’s anstatt der 

Fernsehgebühr von 17,03 Euro nur die Radiogebühr von 5,52 Euro im Monat kosten sollen, lehnt der 

Stuttgarter AnwaltVerein ab. 

 

„PCs sind heutzutage notwendige Arbeitsmittel, die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten dazu 

dienen, ihre Arbeit zu bewältigen und ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern – mit öffentlich 

rechtlichem Rundfunk haben PCs hier nichts zu tun.“, protestiert der Vorsitzende des AnwaltVereins 

Stuttgart. „Dass Arbeitsmittel, mit denen Umsatz, Gewinn und damit auch Steuern für die 

Allgemeinheit erwirtschaftet werden, mit einer zusätzlichen Abgabe belastet werden, ist nicht 

gerechtfertigt.“ Außerdem, so Kiesswetter, habe der Gesetzgeber im Steuer- und 

Sozialversicherungsrecht elektronische Meldepflichten auferlegt. Die notwendige, weil gesetzlich 

vorgeschriebene Internetfähigkeit nun mit einer Gebühr zu belegen, sei absurd. 

 


